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LandrätlicheBekanntmachungen.—
Nr- 1.

,
Marienburg, den 21. Januar 1904.

Jnsolge des Gesetzes vom 25» Mai 1903 haben die für
die Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung geltenden
Bestimmungen in mehrfachenPunkten eine Aeudernng er-

sphtem Bei Durchführung der Aenderungen ist das« Statut

gleichzeitigeiner allgemeinen Durchsicht unterzogen und wo es

Wünschenswerterschien,ergänzt worden.
der vom Kreistage am 22. Dezember v. Js. beschlossenen
Fassungwird den Herren Specialkafsirern in nächsterZeit im
Druck zugehen.

·

Ueber die eingetretenen Aenderungen wird ietdurch
folgendeszur all emeinen Kenntnis gebracht:

"

An Stelle-«-s«:ferbisherigen Aerzte-Bezirke ist beschränkt

s«stelIt die Herrenk" .
-

«

. Dr." Tribulait-S«chöneberg,
Dr. PichlersiNeuteich

-

"

Geh. Saniiätsrat Dr. Huhn-Tiegenhos,
Dr. Barczewsli-Thiergart,

»

Dr. Hochmann-Marienburg,
Dr. Gurtenmeister-Marienburg,.

-

Sanitätsrat Dr. Wilczewski-Morienburg,
Dr. Drechsler-Wernersdorf,
Dr. Milbradt-Schönbaum,
Dr. Hahn-Altfelde,
Dr. Wessel-Dirschau.

Die ärztliche Behandlung der erkrankten Kassenmitglieder
eifolütnach vorheriger Meldung bei dem Specialtafsdrer durch

· eiFkPUder angestellten Kassenärzie, unter denen die Erkranlien
fVM Wahl haben. Jst vom Beginn der Krankheit ander
Besuchdes Arztes in der Behausung drs Kranken notwendig,
sp muß stets der zunächst wohnende Kasseriarzt zugezogen

-

werden. Ein Wechsel des Arztes im Laufe der Krankheit be-
darf der Genehmigung des Kreis-Ausschusses«

bi
fDie Herren Specialkafsirer haben wie bisher den Kranken

es Ihrer Meldung eine Bescheinigung zur Inanspruchnahme

dnesKassenarzteszu übergeben. Für jeden Erkrankungsfall

22Iskanur eine Bescheinigungaus-gefertigt werden, damit ein
Ochse-ldes Arztes nnd im Laufe der Krankheit eines doppelte

Honorierungdesselben Krankheitsfalles new-jeden wird.

r.
DUrchdas erwähnte Gesetz selbst sind folgende Ambr-

ungeärzibedingir
"

«
,

, c Dauer der Krankenunteriüun it von 13" 2
WochenVeklängertworden.

f tz xg
s auf 6

ür KkaUkhEiteU,welche die Kasseumitglieder sich durch

freie Arztwahlsxeingeführtworden.Als«,:Kassenärztesind ange-

åcfchlxclztlichcnAusschweifungenzugezogen habkkh ist Dolle
ran enunterslutznngzu- gewähren» —

Das Hochstmaßder gegen Kassenmiiglieded ziiläfstgen

Zxksxxklssgxzfeknistldvon20 M auf den dreifachen etrag des
«

. n en e. es
- s

«

herabgesetzt
g fUV Jedeneinzelnen Uebertretungsfall

Meka Handlmlgsgehilfennnd Lehrlinge unterliegenbei

F

Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Marienburg den 23. Januar
»

Ein neues Statut in
«

«

strag zu entrichten.

Jahreseinkommenbis zu 2000 oft der Krankenver-

1904.

sicherungspflicht weiterhin sämmtlich ohne Ausnahme und

Beschränkung —

Jnfolge der erweiterten Kassenleistung (26 Wochen) und
der notwendig gewordenen Aufbesserung der Kassenärzte.hat
eine Erhöhung der Kassenbeiträge Von 2 »so auf 3 OXOder

für den Kreis feststehenden ortsüblichenTagelohnsätzegewöhn-
licher Tagearbeiter erfolgen müssen- .

Dieselbenbetragen fortan:

a) in den ländlichen Ortschaften des Kreises:
für erwachsene männliche Arbeiter 27 sz »

» » weibliche ,, 17
,,

., jugendliche männliche »
15

»

» » weibliche » »

h) in der Stadt Marienburg:
s

wie oben s

- 29 H
««

14
»

14
»

«

, 11
,,

-

o) in der Stadt Neuteich:
wie oben 32 h

22
,,

— .

22
»

.

)

»

el) in der Stadt -Tiegenhof:
«

wie oben
"

32 ks
«

18
,,

.

18
»

13

Für Lehrlinge sind ohneNRücksichtauf das Alter die für
jugendliche Mälmliche Personen festgesetztenBeiträge zu ent-,

richten. Dementsprechend wird für dieselben auch das Kranken-

geld bemessen.
«

» «

Für diejenigen Personen, welche im Laufe einer Woche
br1sicherucigspflichiigwerden oder aus der Versicherung aus-

fcheiden, ist für jede angefangen-e Woche der volle Wochenbet-
Erfolat der Eintritt und Austritt im Laufe

eines Zeitraumes von 7 Tagen, so ist nur ein Wochenbeitrag
zu zahlen.
Sämtliche Aenderunaen sind mit dem 1. Januar d. Js.

in Kraft getreten-H In Unterstützungsfällen,bei welchen zu

diesem Zeitpunkt"die·sp-«Dauerder Unterstützung nach den bis

dahin geltenden Vorschriften noch nicht beendet war, finden die

neuen Bestimmungen Anwendung
Die Herren Specialkaisirer werden ersucht, hiernach weiter-.

"

hin zu verfahren. Binnen 14 Tagen ist hierher anzuzeigen,
daß die neuen Beitragssätzevom 1. Januar d. Js. ab er-

-

hoben werden.
«

Nr. 2. Marienburg, den 13. Januar 1904.

Diejenigen Ortspolizeibehördendes Kreises, welchemeiner

Kreisblattsoerfügnng vom 2. d. Mis. betr. Einreihnng der

Nachweisung über die bei der mikroskopischen Unter-

suchung trichinös oder sinnig befundeneu Schweine,
noch ·»nichtgenügt haben, werden ersucht, derselben nunmehr
binnen 5 Tagen zu entsprechen. .
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Nr. 3. Marienburg, den 18. Januar 1904.

Des Königs Majestät haben geruht, durch Allerhöchsten
Erlaß vom 16. d. Mis. den von dem Verbande des alten

und des befestigten Grundbesitzers in dem Lundfchaftsbezirke
Marienburger Land präsentierten Majoratsbesitzer Freiherr
von Buddenbrock auf Klein-Ottlau im Kreise Marienwerder
in Gemäßheit der Verordnungen vom 12. Oktober 1854

§ 3 Nr. 1 nnd § 4 Nr. 4 und vom 10. November 1865

als Mitglied des Herrenhanfes auf Lebenszeit zu

berufen. -

Nr. 4. Marienburg, den 18. Januar 1904.

Der Trichinenfchauer Albrecht aus Augustwalde ist zum

stellvertretenden Trichinenbeschauer für den Bezirk le d

bestehend aus den Ortschaften Hohenwalde, Reichhorst, Rosen-
ort, Schwansdorf, Wengeln und Wengelwalde bestellt worden.

Nr. 5. Marienburg, den 12. Januar 1904.

Jn einem vom Gerichtsvollzieheramte zu Hamburg der

dortigen ReichsbankhaubtstelleeingeliefertenTalerbeutel befanden
sich zwei Falschftiicke mit einem Feingehalte von 970x1000
welche in dem nachstehend abgedruckten Befundsberichte der

Königlich SächsischenMünzstätte Muldner Hütte näher be-

schrieben sind-
Die Ortspolizeibehördendes Kreises ersucheichnach diesen

FälschungenErmittelungen anzustellen und im Ermittelungsis
falle sofort Anzeige zu erstatten. Wie frühere Erfahrungen
gezeigt haben, wird es für den Erfolg der Ermittelungen zweck-
dienlich sein, Feststellungen namentlich nach der Richtung vor-

zunehmen, von wem Silberplatten etwa in Talerstärke während
der letzten Zeit aus Silberfabriken bezogen worden sind-
Uebrigen bemerke ich noch, daß der Herr Reichskanzler im

Hinblick auf die große Gefährlichkeitder Fälfchungen nicht ab-

geneigt sein würde, für Umsicht und Eifer bei der Entdeckung
der Fälscher dem betreffenden Beamten eine angemesseneBe-

lohnung zu gewähren.
s
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Nr. 6.- Marienburg. den 21. Januar 1904.

Die Herren Ortsschul-Jnspektoren und Standesbeamten

werden ersucht, mir von jedem in ihrem Amtsbezirk vor-

kommenden Todessalle eines emeretierten Lehrers unter

Mitteilung des von dem verstorbenen zuletzt bekleideten Schul-
amtes kurze Anzeige zu erstatten.

Nr. 7. - Marienburg, den 11. Januar 1904.

Am 7. d. Mis. hat sich der 12fährige Schüler Franz
Czieczerski, Sohn des Arbeiters Anton Czieczersiizu Scheufels- .

darf, unter Mitnahme eines Ueberziehers sowie von 2 Paar
Beinkleidern, ."zweierMützen, 2 Paar Socken und eines Hals-
tuches aus der elierlichenWohnung entfernt und ist bisher nicht
wieder zurückgekehrtUeber seinen Verbleib fehlt jede Spur.

Die Ortspolizeibehördenund die Herren Gendarmen des

Kreises werden ersucht, nach dem Genannten Ermittelungen an-,

zustellen nnd mir im Ermittelungsfalle sofort Anzeige zu er-

statten.
»

s
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Nr. 8. Marienburg, den 20. Januar 1904.

Die Ortsbehbrden erfuche ich. in allen Anzeigen
von Gebäude-Bränden die Verfichernngs-Gesellschaft
namhaft zu machen..

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Gegen den Arbeiter Johann Kolasrhewski
geboren am 23. Juli 1876 zu Ließau hiesigen Kreises, zuletzt
in Trappenfelde aufhältlich,welcher flüchtigist bezw sich ver-

borgenhält,ist die Untersuchungshaftwegen Diebstahls angeordnet.
Es wird ersucht den p. Kolaschewskizu verhaften, ihn

an« das nächsteAmtsgerichtsgefängnisabzuliefern und zu den
Akten Pr. L. Nr. 1084X03 Mitteilung zu machen.

Marienburg, den 19. Januar 1904.
I

Der Muts-Anwalt

Nr. 2. Das DienstmädchenMarie Freiherrn geboren
am 25» Mai 1886, hat am 1. Dezember v. Js. sich wider-

rechtlich aus ihrem Dienst in Irrgang entfernt und ist bis
dahin nicht aufzufinden gewesen. Um Nachforschungund An-
zeige hierher wird ersucht.

Gr. Lefewitz,den 17 Januar 1904.
-

Der Amtsvorsteher.

Nr. 8.
«

Am 16. d. Mis. ist auf der Dorfstraße in
Gr. Lesewctzein Damentäschrheugefunden worden; dasselbe
enthälteine Börse mit etwas Geld und zwei Rechnungen.
Der sich ausweisende Eigenthümer kann die Gegenständehier
in Empfang nehmen.

«

Lindenan, den 18. Januar 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 4. Dem DienstmädchenAnna Sawitxki geboren
den 3. sMärz »1886 zu Ladekopv, ist angeblich das vor drei
Jahren vom Amte Ladekopp ausgestellte Dienstbuch abhanden
gekommen.
»

Dasselbe wird für ungültig erklätrt.
fmdung wird um Einsendung gebeten.

Amt Ladekoppzu Tiege, den 12. Januar 1904.

Der Amtsvorsteher.

- Henmmtnmchuum
In Stelle des bisherigen Deichgcschworenen

Claaßen-Altfelde ist der GutsbesitzerO. Tornier-

Fischau zum Yeichaeschworeueznfür den IV.

Yekchauflichkghezitik gewählt und verpflichtet
worden.

Elbing, den 18. Januar 1903.

Der Yeichhauptmann
Paul-.

Bei etwaiger Vor-

er 5

Nr- s· Gebanntmachuum
· Die Yaliregrerhnung der Deichkasse des

Elbinger Deichverbandes für »das Rechnungsjahr
1902 liegt nach erfolgter Feststellung durch das

Deichamt in der Zeit vom 1. bia15. Februar-u
in den Vormittagsstunden im Bureau des Deich-

-amts hierselbst zur Einsicht»derDeichgenossenoffen.
Elbing, den 18. Januar 1904".

«

Ver Yeichhauptmaun
Funk.

Druck von· O. Halb-Marienburg


